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Übersichtskarte 1:10.000 Bebauungsplan 10-86   9. Innerhalb des Planungsgebietes sind ebenerdige Stellplatzflächen durch Pflanzliste 1 	 Pflanzliste 2
Flächen, die zu bepflanzen sind, zu gliedern. Je sechs Stellplätze ist ein  
standortgerechter Laubbaum mit einem Mindeststammumfang von 18 cm Sträucher / Hecken 	 Bäume (16-18 cm Stammumfang)
zu pflanzen. Dabei sind mindestens 4,5 m² große Baumscheiben herzu-  für das Gelände zwischen der Bundesstraße B1/B5,
stellen, deren Breite 2,0 m nicht unterschreiten darf. Die Verwendung von Botanischer Name        Deutscher Name Botanischer Name 

 
Deutscher Name Chemnitzer Straße, Arten der Pflanzliste 2 wird empfohlen.  

Mosbacher Straße und Wuhle  10. Im Mischgebiet dürfen nur Wohngebäude errichtet werden, bei denen ein 
Berberis vulgaris Gewöhnliche Berberitze Acer campestre Feld-Ahorn 

Anteil von 15 % der zulässigen Geschossfläche mit Mitteln der sozialen Buxus sempervirens Buchsbaum Acer platanoides Spitz-Ahorn 
Wohnraumförderung gefördert werden könnten. Ausnahmsweise können Carpinus betulus Hainbuche Alnus glutinosa Schwarz-Erle
Wohngebäude ohne förderungsfähige Wohnungen zugelassen werden, Cornus mas Hartriegel, Kornelkirsche Betula pendula Hänge-Birke im Bezirk Marzahn-Hellersdorf
wenn der nach Satz 1 erforderliche Mindestanteil in einem anderen Ge- Cornus sanguinea  R oter Hartriegel Corylus colurna Baumhasel
bäude im Mischgebiet des Bebauungsplans erbracht wird. Im WA 2 auf Corylus avellana Gewöhnliche Hasel, Haselnuss Carpinus betulus Hainbuche in den Ortstei len Biesdorf und Kaulsdorfden Flächen A3, A4, A5, A6 dürfen nur Wohngebäude errichtet werden, I 
bei denen e äche mit Mitteln Crataegus laevigata  Z weigriffliger Weißdorn  I		 630332en Wohnraumförderung gefördert werden könnten. Ausnahms- Crataegus	 Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn
ise können Wohngebäude ohne förderungsfähige Wohnungen zuge-

assen werden, wenn der nach Satz 3 er

Crataegus laevigata Zweigriffliger Weißdorn
in Anteil von 30 % der zulässigen Geschossfl

Eingriffliger Weißdorn
 B esenginster Gem. MarzahnOE

der sozial
 monogyna 
  IWehr I2OE
	 vorl. Abzeichnung Stand Mai 2023I
Cytisus scoparius
Daphne mezereum Seidelbast
Euonymus europaea  P faffenhütca 

Fraxinus exelsior Gemeine Esche 
OE Fagus sylvatica Rot-Buche 5818200 Flur 165Rohre 39.1		
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 Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, Baulinien, Baugrenzen, Höhe baulicher Anlagen
Kleinsiedlungsgebiet (§ 2 BauNVO) WS Grundflächenzahl 
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   3. In den allgemeinen Wohngebieten sind auf den nicht überbaubarenGrundstücksflächen mit der Bezeichnung b und c Stell lätze, Garagen 
I
im Mischgebiet bi

den.  
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und Tiefgaragen unzulässig. Dies gilt nicht für Zufahr
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en. 138
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  15. Im allgemeinen Wohngebiet WA 2 sowie im Mischgebiet MI sind mindes-tens 75 vom Hundert der Dachflächen zu begrünen. Dabei sind Dachflä-

HochspannungsleitungIII8036
 395 0,6 I Anpflanzungen, Bindungen für Bepflanzungen, Schutz und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen52 Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen und für die Erhaltung 

   4. Zum Schutz vor Verkehrslärm müssenim Mischgebiet, im Baugebiet WA 2 i
chen mit der Bezei

in Gebäuden im Baugebiet WA 1, 
n den überbaubaren Grundstücksflä-

Bebauungsplan XXI-2-2
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